
 
 
 

Schlüsselzahlen im Führerschein 
 
 
 
 
Beschränkungen, Auflagen und Zusatzangaben sind in Form von Schlüsselzahlen in 
Feld 12 im Führerschein einzutragen. Beziehen sie sich auf einzelne 
Fahrerlaubnisklassen, sind sie in Feld 12 in der Zeile der betreffenden 
Fahrerlaubnisklasse einzutragen. Solche, die für alle erteilten Fahrerlaubnisklassen 
gelten, sind in der letzten Zeile des Feldes 12 unter den Spalten 9 bis 12 zu vermerken. 
 
Man unterscheidet zwischen Schlüsselzahlen der Europäischen Union und nationalen 
Schlüsselzahlen. Europäische Schlüsselzahlen sind vor den nationalen aufzuführen.  
Bei der Ausstellung eines Führerscheins ist der Inhaber über die Bedeutung der 
eingetragenen Schlüsselzahlen zu informieren. 
 
 
Schlüsselzahlen der Europäischen Union 
 
 
01 Sehhilfe und/oder Augenschutz 

wenn durch ärztliches Gutachten ausdrücklich gefordert: 
 

01.01 Brille 
 
01.02 Kontaktlinsen 
 
79 (C1E > 12 000 kg, L ≤ 3) 

Beschränkung der Klasse CE auf Grund der aus der bisherigen Klasse 3 
resultierenden Berechtigung zum Führen von dreiachsigen Zügen mit 
Zugfahrzeug der Klasse C1 und mehr als 12 000 kg Gesamtmasse und 
von Zügen mit Zugfahrzeug der Klasse C1 und zulassungsfreien 
Anhängern, wobei die Gesamtmasse mehr als 12 000 kg betragen kann 
und von dreiachsigen Zügen aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und 
einem Anhänger, bei denen die zulässige Gesamtmasse des Anhängers 
die Leermasse des Zugfahrzeugs übersteigt (nicht durch C1E abgedeckter 
Teil). Die vorgenannten Berechtigungen gelten nicht für Sattelzüge mit 
einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 7,5 t. 
Der Buchstabe L steht in dieser Schlüsselung für die Anzahl der Achsen. 

 
95  Kraftfahrerin/Kraftfahrer, die/der Inhaberin/Inhaber eines 

Befähigungsnachweises ist und die Befähigungspflicht nach dem Gesetz 
über die Grundqualifikation und Weiterbildung der Kraftfahrerinnen und 
Kraftfahrer bestimmter Kraftfahrzeuge für den Güterkraft- oder 
Personenverkehr bis zum . . . erfüllt [zum Beispiel 95(01.01.12)]. 

 
 



 
 
 
 
 
nationale Schlüsselzahlen 
 
 
171  Klasse C1, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D mit einer 

zulässigen Gesamtmasse von nicht mehr als 7 500 kg, jedoch ohne 
Fahrgäste 

 
172  Klasse C, gültig auch für Kraftfahrzeuge der Klasse D, jedoch ohne 

Fahrgäste 
 

174  Klasse L, gültig auch zum Führen von Zugmaschinen mit einer durch die 
Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 32 km/h, 
auch mit einachsigem Anhänger (wobei Achsen mit einem Abstand von 
weniger als 1,0 m voneinander als eine Achse gelten) sowie 
Kombinationen aus diesen Zugmaschinen und Anhängern, wenn sie mit 
einer Geschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h geführt werden 

 
175  Klasse L, auch gültig zum Führen von Kraftfahrzeugen mit einer durch die 

Bauart bestimmten Höchstgeschwindigkeit von nicht mehr als 25 km/h und 
zum Führen von Kraftfahrzeugen mit Ausnahme der zu den Klassen A, 
A1, A2 und AM gehörenden mit einem Hubraum von nicht mehr als 50 
cm3 

 
178  Auflage zur Klasse D oder D1: Nur Fahrten im Linienverkehr 
 
179  Auflage: Klasse D1 nur für Fahrten, bei denen überwiegend 

Familienangehörige befördert werden 
 
182  Auflage zu den Klassen D1, D1E, D, DE: 

Bis zum Erreichen des 21. Lebensjahres nur Fahrten im Inland und im 
Rahmen des Ausbildungsverhältnisses in dem staatlich anerkannten 
Ausbildungsberuf „Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin“ oder „Fachkraft im 
Fahrbetrieb“ oder einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, in dem 
vergleichbare Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen von 
Kraftfahrzeugen auf öffentlichen Straßen vermittelt werden. Die Auflage, 
nur im Rahmen des Ausbildungsverhältnisses von der Fahrerlaubnis 
Gebrauch zu machen, entfällt nach Abschluss der Ausbildung auch vor 
Erreichen des 21. Lebensjahres. 

 
183  Auflage zu den Klassen D, DE: 

Bis zum Erreichen des 20. Lebensjahres nur zur Personenbeförderung im 
Linienverkehr nach den §§ 42, 43 des Personenbeförderungsgesetzes bei 
Linienlängen von bis zu 50 Kilometer im Inland und im Rahmen des 
Ausbildungsverhältnisses in dem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf 
„Berufskraftfahrer/Berufskraftfahrerin“ oder „Fachkraft im Fahrbetrieb“ oder 
einem staatlich anerkannten Ausbildungsberuf, in dem vergleichbare 



 
 
 

Fertigkeiten und Kenntnisse zum Führen von Kraftfahrzeugen auf 
öffentlichen Straßen vermittelt werden. Die Auflage, nur im Rahmen des 
Ausbildungsverhältnisses von der Fahrerlaubnis Gebrauch zu machen, 
entfällt nach Abschluss der Ausbildung auch vor Erreichen des 20. 
Lebensjahres. 

 
 
Die Schlüsselzahlen 171 bis 175 sowie 178 und 179 dürfen nur bei der Umstellung von 
Fahrerlaubnissen, die bis zum 31. Dezember 1998 erteilt worden sind, verwendet 
werden. 


